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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 28. Oktober bis 1. November 2019 tagen fol-
gende Ausschüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Mittwoch, 30. Oktober 2019

17.00 Uhr Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Stadtpla-
 nung und Stadtsanierung des Ausschusses für Bauen,  
 Wohnen und Mobilität, SWK, St. Töniser Straße 124

Donnerstag, 31. Oktober 2019
17.00 Uhr Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Bauen,
 Wohnen und Mobilität mit dem Ausschuss für 
 Verwaltung, Vergabe, Ordnung und Sicherheit sowie
 der Bezirksvertretung Mitte, Seidenweberhaus

BEKANNTMACHUNGEN

BEKANNTMACHUNG DER 
BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF

PLANFESTSTELLUNGSVERFAHREN NACH DEN 
§§ 43 FF. DES ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZES 
(ENWG) IN VERBINDUNG MIT DEN §§ 72 FF. 
DES VERWALTUNGSVERFAHRENSGESETZES 
FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 
(VWVFG NRW) FÜR DEN NEUBAU DER 
110-/380-KV-HÖCHSTSPANNUNGSFREILEITUNG 
WESEL - UTFORT, BL. 4214 UND DER 380-KV-
HÖCHSTSPANNUNGSFREILEITUNG UTFORT 
- PKT. HÜLS-WEST, BL. 4208 DER AMPRION 
GMBH
Bezirksregierung Düsseldorf
Az.: 25.05.01.01 – 06/18
Düsseldorf, 21.10.2019
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Die Amprion GmbH mit Sitz in 44263 Dortmund, Robert-Schu-
man-Straße 7 hat bei der Bezirksregierung Düsseldorf die Durch-
führung des Planfeststellungsverfahrens beantragt.

Gegenstand dieses Vorhabens sind folgende Maßnahmen:

• Neubau der 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Wesel 
– Utfort, Bl. 4214

• Neubau der 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Utfort - Pkt. 
Hüls-West, Bl. 4208,

sowie Anpassung und Änderung der bestehenden

• 220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Utfort – Walsum, 
Bl. 4537

• 220-/380-kV Höchstspannungsfreileitung Utfort - St. Tönis, 
Bl. 4540,

• 110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Pkt. Bahnhof 
Spellen – Wesel/Niederrhein, Bl. 4575,

• 220-kV-Höchstspannungsfreileitung Osterath – Wesel/Nie-
derrhein, Bl. 2339,

• 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Hoher Weg – Vier-
baum, Bl. 1167,

• 110-kV-Hochspannungsfreileitung Utfort – Kamp, Bl. 0169,

• 220-kV-Höchstspannungsfreileitung Anschluss Duisburg/
Hochfeld, Bl.2303,

gemäß Bedarfsplan Nr. 14 des Energieleitungsausbaugesetzes 
(EnLAG), im Planungsraum Wesel – Voerde sowie Rheinberg – 
Krefeld.

Im vorliegenden Planfeststellungsverfahren soll die Leitung in 
zwei Teilabschnitten, und zwar dem Teilabschnitt Wesel/Nieder-
rhein bis Pkt. Voerde sowie im Teilabschnitt Pkt. Budberg bis Pkt. 
St. Tönis, ausgebaut werden. Der Streckenabschnitt Pkt. Voerde 
bis Pkt. Budberg (mit der Kreuzung des Rheins) ist nicht Gegen-
stand des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens.

Hierfür soll die seit 1926 betriebene 220-kV-Freileitung Osterath 
– Wesel/Niederrhein, Bl. 2339, im Abschnitt zwischen der Um-
spannanlage Wesel/Niederrhein (Stadt Wesel) und der Umspan-
nanlage Utfort (Stadt Moers) u.a. durch die 110-/380-kV- Höchst-
spannungsfreileitung Wesel - Utfort, Bl. 4214, ersetzt werden. Der 
in diesen Antragsunterlagen behandelte Leitungsabschnitt hat 
eine Länge von ca. 10 km. Die 110-/380-kV- Höchstspannungs-
freileitung Wesel - Utfort, Bl. 4214, führt zwei 110-kV-Stromkreise 
der Westnetz GmbH und zwei 380-kV-Stromkreise der Amprion 
GmbH.

Im Streckenabschnitt Pkt. Budberg bis UA Utfort kann im nördli-
chen Einführungsbereich der UA Utfort durch den gemeinsamen 
Neubau der 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Wesel - Ut-
fort, Bl. 4214, und der 220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung 
Utfort – Walsum, Bl. 4537 eine dichte Bündelung der beiden Lei-
tungen erfolgen. Hiermit können u.a. die Distanzverhältnisse zur 
angrenzenden Wohnbebauung erhöht werden, um die Wohnum-
feldsituation zu verbessern.



74. Jahrgang Nummer 43 | Donnerstag, 24. Oktober 2019 Seite 252

STADT KREFELD | PRESSE UND KOMMUNIKATION | TELEFON 0 21 51 86 14 02 | FAX 86 14 10 | MAIL: NACHRICHTEN@KREFELD.DE

K R E F E L D E R  A M T S B L A T T
Im Abschnitt zwischen der Umspannanlage Utfort (Stadt Moers) 
und dem sog. Pkt. Hüls-West (Stadt Krefeld) soll die bestehende 
220-kV-Freileitung durch die ca. 14,6 km lange 380-kV-Höchst-
spannungsfreileitung Utfort – Pkt. Hüls-West, Bl. 4208, ersetzt 
werden.

Zwischen dem Pkt. Hüls-West und St. Tönis besteht bereits ei-
ne Leitung (220-/380-kV-Höchstspanungsfreileitung Utfort – St. 
Tönis, Bl. 4540), deren Masten für die Aufnahme von 380-kV-Lei-
terseilen vorgesehen sind. Ab dem Pkt. Hüls-West soll durch An-
passung dieser seit 1980 bestehenden 220-/380-kV-Freileitung 
Utfort – St. Tönis, Bl. 4540, die 380-kV-Verbindung bis in den Be-
reich der Umspannanlage St. Tönis geschlossen werden. Hierzu 
soll die Beseilung auf dem rd. 6,6 km langen Leitungsabschnitt 
verstärkt werden, sowie ein Mast im Bereich der UA St. Tönis er-
setzt werden.

Weiterhin sind wenige, kleinräumige, lokale Änderungen an den 
angrenzenden Anschlusspunkten erforderlich, um das Vorha-
ben in das bestehende Netz zu integrieren. Hierzu zählen u.a. 
Leitungsverschwenkungen sowie der Neubau bzw. Ersatzneubau 
von einzelnen Masten.

Bei der zu errichtenden Höchstspannungsfreileitung handelt es 
sich um ein Vorhaben im Sinne des § 1 EnLAG, für das ein vor-
dringlicher Bedarf besteht. Der hier beantragte Abschnitt stellt 
einen Teilabschnitt des im Bedarfsplan des EnLAG ausgewiese-
nen Neubaus der Höchstspannungsfreileitung Niederrhein – Ut-
fort – Osterath (lfd. Nr. 14) dar.

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in

der Stadt Wesel,  Gemarkung Obrighoven
   Gemarkung Wesel

der Gemeinde Hünxe, Gemarkung Bucholtwelmen

der Stadt Voerde,  Gemarkung Spellen
   Gemarkung Voerde

der Stadt Rheinberg, Gemarkung Budberg
   Gemarkung Vierbaum

der Stadt Duisburg, Gemarkung Baerl

der Stadt Moers,  Gemarkung Repelen
   Gemarkung Hülsdonk

der Stadt Neukirchen-Vluyn, Gemarkung Neukirchen
   Gemarkung Vluyn

der Stadt Kempen,  Gemarkung Tönisberg

der Stadt Krefeld,  Gemarkung Traar
   Gemarkung Hüls
   Gemarkung Benrad

der Stadt Tönisvorst, Gemarkung St. Tönis

der Stadt Dinslaken, Gemarkung Hiesfeld

beansprucht.

Für das Vorhaben besteht die Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 3b i.V.m. Anlage 1 
Nr. 19.2.1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
i.d.F. dieses Gesetzes, die vor dem 16.05.2017 galt (UVPG a.F.). 
Der Vorhabenträger hat unter anderem die gemäß § 6 UVPG a. F. 
nachfolgend aufgeführten Unterlagen vorgelegt, die Bestandteil 
der Auslegungsunterlagen sind:

Unterlagen Nr. Bezeichnung der Unterlage Verfasser Datum

Anlage. 1 Erläuterungsbericht Amprion GmbH 27.09.2019

Anlage 10 Nachweise über die Einhaltung der 
magnetischen und elektrischen
Feldstärkewerte gemäß 26. 

BImSchV Amprion GmbH Mai 2019

Anlage 11 Geräuschgutachten 
(Geräuschprognose und 
Messbericht)

TÜV Hessen 18.07.2019

Anlage 13, Teil A Erläuterungsbericht 
Umweltstudie

Ingenieur- und Planungsbüro 
Lange GbR

September 2019

Anlage 13, Teil B Umweltverträglichkeits-
untersuchung

Ingenieur- und Planungsbüro 
Lange GbR

September 2019

Anlage 13, Teil C NATURA 2000 - 
Verträglichkeitsstudien

Ingenieur- und Planungsbüro 
Lange GbR

September 2019

Anlage 13, Teil D Landschaftspflegerischer 
Begleitplan

Ingenieur- und Planungsbüro 
Lange GbR

September 2019

Anlage 13, Teil E Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag

Ingenieur- und Planungsbüro 
Lange GbR

September 2019

Anlage 13, Teil F Fachbeitrag 
Wasserrahmenrichtli-nie

Ingenieur- und Planungsbüro 
Lange GbR

Juni 2019
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Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit

 

 vom 06.11.2019 bis 05.12.2019 (einschließlich)
 

bei der Stadt Krefeld, Vermessungs- und Katasterwesen, Fried-
richstraße 25, Zimmer 205, 47798 Krefeld 

vormittags: montags bis freitags von 8.30 – 12.30 Uhr,
nachmittags: montags bis mittwochs von 14.00 – 16.00 Uhr,
donnerstags     von 14.00 – 17.30 Uhr

 

zur allgemeinen Einsichtnahme öffentlich aus.
 

Zudem werden der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die Pla-
nunterlagen im Internet auf der Homepage der Bezirksregierung 
Düsseldorf, unter der Rubrik „Aktuelle Offenlagen“ (http://www.
bezreg-duesseldorf.nrw.de/bausteine/_MTT/MTT_aktuelle_of-
fenlagen_fortsetzung.html) veröffentlicht; maßgeblich ist jedoch 
der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 27a Abs. 1 
VwVfG NRW).

 

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist, das ist bis einschließlich 19.12.2019, bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 25, Cecilienallee 2, 
40474 Düsseldorf (Anhörungsbehörde) oder bei der Stadt 
Krefeld Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur 
Niederschrift erheben. Vereinigungen, die auf Grund einer 
Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, 
Rechtsbehelfe einzulegen, können innerhalb der Frist Stel-
lungnahmen abgeben. Die Einwendung oder Stellungnahme 
muss den geltend gemachten Belang und das Maß der Beein-
trächtigung erkennen lassen.

 

 Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
und Stellungnahmen nach § 43b EnWG i. V. m. § 73 Abs. 4 
VwVfG NRW ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen. Dieser Einwendungsausschluss 
gilt nur für das Verwaltungsverfahren der Planfeststellung.

 

 Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet die Möglichkeit an, 
Einwendungen in rechtsverbindlicher elektronischer Form 
gemäß § 3a VwVfG NRW durch Versendung einer De-Mail-
Nachricht nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes (Empfänger: 
poststelle@brd-nrw.de-mail.de) zu senden. Der elektroni-
schen Form genügt auch ein elektronisches Dokument, das 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen 
ist (Empfänger: poststelle@brd.sec.nrw.de). Eine einfache 
E Mail erfüllt die Anforderungen nicht und bleibt daher unbe-
rücksichtigt.

 

2. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner als 
Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Na-
men, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeich-
net ist. Vertreter kann nur eine (einzelne) natürliche Person 
sein (§ 17 Abs. 1 VwVfG NRW).

 

 Gleichförmige Eingaben, die die vorgenannten Angaben nicht 
deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 
Seite enthalten oder deren Vertreter nicht eine natürliche Per-
son ist, können unberücksichtigt bleiben. Hierüber entschei-
det die zuständige Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Ferner werden gleichförmige Eingaben insoweit unberück-
sichtigt bleiben, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre An-
schrift nicht oder unleserlich angegeben haben (§ 17 Abs. 2 
VwVfG NRW).

3. Diese öffentliche Bekanntmachung dient auch der Benach-
richtigung der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG 
NRW von der Auslegung des Plans.

 

4. Die Planfeststellungsbehörde kann auf eine Erörterung der 
rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen 
verzichten (§ 18 Abs. 2 UVPG i. V. m. §73 VwVfG NRW).

 

 Findet ein Erörterungstermin statt, wird er rechtzeitig ortsüb-
lich bekannt gemacht werden. Ferner werden diejenigen, die 
rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleich-
förmigen Einwendungen wird der Vertreter, von dem Termin 
gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG NRW). Sind mehr als 
50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

 

 Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die 
Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nach-
zuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben 
ist.

 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden.

 

 Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungs-
termins beendet.

 

 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
 

5. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von 
Einwendungen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertre-
terbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

 

6. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Plan-
feststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden 
nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonder-
ten Entschädigungsverfahren behandelt.

 

7. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach 
Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststel-
lungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejeni-
gen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 
50 Zustellungen vorzunehmen sind (§ 74 Abs. 5 Satz 1 VwVfG 
NRW).

 

8. Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Verände-
rungssperre nach § 44a EnWG in Kraft. Darüber hinaus steht 
der Vorhabenträgerin ab diesem Zeitpunkt ein Vorkaufs-
recht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a Abs. 3 
EnWG).

 

9. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen,
 

 - dass die für das Vorhaben und für die Entscheidung über 
die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde das 
Verkehrsdezernat der Bezirksregierung Düsseldorf ist,

 

 - dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfest-
stellungsbeschluss entschieden wird,

 

 - dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 
UVPG a. F. notwendigen Angaben enthalten und

 

 - dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen 
auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit zu den Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens gemäß § 9 Abs. 1 UVPG a. F. 
ist.

Im Auftrag
gez. Dr. Karvan
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FESTSTELLUNG ÜBER DAS FREIBLEIBEN 
EINES SITZES IN DER BEZIRKSVERTRETUNG 
2 KREFELD – NORD
Gemäß § 45 und § 46 a Kommunalwahlgesetz (KWahlG) in Ver-
bindung mit § 69 Kommunalwahlordnung (KWahlO) in der je-
weils aktuellen Fassung gebe ich bekannt:

Frau Herma Janßen hat mit Erklärung vom 11.10.2019 auf ihr Man-
dat in der Bezirksvertretung 2 Krefeld – Nord mit sofortiger Wir-
kung verzichtet. 

Da die Reserveliste der Partei DIE LINKE (DIE LINKE) für die Be-
zirksvertretung 2 Krefeld-Nord ausgeschöpft ist, stelle ich ge-
mäß § 45 (2) KWahlG das Freibleiben des Sitzes fest. Die Zahl 
der Sitze in der Bezirksvertretung 2 Krefeld-Nord verringert sich 
somit auf 14 Sitze.

Gegen die Gültigkeit dieser Feststellung kann binnen eines Mo-
nats Einspruch erhoben werden. 

Der Einspruch ist ebenfalls innerhalb eines Monats nach Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung beim Fachbereich Bürger-
service - Abteilung Statistik und Wahlen -, Rathaus, Von-der-
Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld, schriftlich einzureichen oder dort 
mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

Krefeld,14. Oktober 2019   
Zielke
Wahlleiterin

KRAFTLOSERKLÄRUNG EINER 
SPARURKUNDE
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 17.07.2019 sind an dem von 
der Sparkasse Krefeld ausgestelltem Sparkassenbuch

Nr. 3102891698

keine Rechte geltend gemacht worden.

Gemäß Abschnitt 6 des zweiten Teils („Geschäftsrecht“) der Neu-
fassung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften - AVV - zum 
Sparkassengesetz (SpkG) durch den Runderlass des Finanzmi-
nisteriums NRW vom 27.10.2009, wird die Sparurkunde hier-
durch für kraftlos erklärt.

Krefeld, den 17.10.2019
Sparkasse Krefeld

KRAFTLOSERKLÄRUNG VON 
SPARURKUNDEN
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 17.07.2019 sind an den von 
der Sparkasse Krefeld ausgestellten Sparkassenbücher

 Nr. 3142002660
 Nr. 3142026982
 Nr. 3142084106
 Nr. 3142285786
 Nr. 4142173964
 Nr. 4142253576

keine Rechte geltend gemacht worden.

Gemäß Abschnitt 6 des zweiten Teils („Geschäftsrecht“) der Neu-
fassung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften - AVV - zum 
Sparkassengesetz (SpkG) durch den Runderlass des Finanzmi-
nisteriums NRW vom 27.10.2009, werden die Sparurkunden hier-
durch für kraftlos erklärt.

Krefeld, den 17.10.2019
Sparkasse Krefeld

KRAFTLOSERKLÄRUNG EINER 
SPARURKUNDE
Aufgrund unseres Aufgebotes vom 17.07.2019 sind an dem von 
der Sparkasse Krefeld ausgestelltem Sparkassenbuch

Nr. 3102346156

keine Rechte geltend gemacht worden.

Gemäß Abschnitt 6 des zweiten Teils („Geschäftsrecht“) der Neu-
fassung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften - AVV - zum 
Sparkassengesetz (SpkG) durch den Runderlass des Finanzmi-
nisteriums NRW vom 27.10.2009, wird die Sparurkunde hier-
durch für kraftlos erklärt.

Krefeld, den 17.10.2019
Sparkasse Krefeld
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„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 79,40 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST
Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprech-
partner in Sachen Ordnung und Sauberkeit auf 
Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 

Er ist erreichbar 
mo bis fr vormittags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 
mo bis mi nachmittags von 14 bis 16 Uhr sowie 
do nachmittags 14 bis 17.30 Uhr 
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 22 25.

Außerhalb dieser Zeiten kann der KOD über 
die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 
0 21 51 / 63 40 informiert werden.

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr 
bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
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Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
 Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld

25.10. bis 27.10.2019
Carl Lechner GmbH
Vinzenstraße 15 | 47799 Krefeld
80 62-0

01.11. bis 03.11.2019
Gerhard Küppers GmbH
Westpreußenstraße 23 | 47809 Krefeld 
52 76-0


